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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3370/J-NR/2014 betreffend hochschulische 
Nachqualifizierung, Anrechnung von Zeugnissen und Diplomen, die die Abg. Dr. Harald Walser, 
Kolleginnen und Kollegen am 17. Dezember 2014 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 bis 4: 
§ 65a des Hochschulgesetzes 2005 (HG) idgF zielt darauf ab, Absolventinnen und Absolventen 
von Lehramtsausbildungen nach den Regelungen vor Inkrafttreten des Hochschulgesetzes 2005 
im Wege einer Nachgraduierung einen „Bachelor of Education“ erwerben lassen zu können. 
 
Voraussetzung für die Antragstellung ist die Absolvierung eines sechssemestrigen Lehramts-
studiums oder eines Lehramtsstudiums von geringerer Dauer in Kombination mit einem weiteren 
Lehramt. 
 
Zum primär angesprochenen Personenkreis zählen die Absolventinnen und Absolventen der 
sechssemestrigen Lehramtsstudien gemäß Akademien-Studiengesetz 1999 – AStG (Diplom-
pädagoginnen und Diplompädagogen), aber auch Absolventinnen und Absolventen von 
Lehramtsstudien von geringerer Dauer (vor dem Geltungsbereich des AStG) in Kombination mit 
einem weiteren Lehramt. 
 
Ausländische Lehramtsstudien bzw. Zeugnisse über ausländische Lehramtsstudien, die nicht 
nach österreichischen Rechtsvorschriften nostrifiziert wurden (gleichgehalten wurden mit einer 
inländischen Lehramtsausbildung), können nicht Grundlage einer Nachqualifizierung im Sinne 
des § 65a HG sein. 
 
 

Wien, 16. Februar 2015 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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